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die euroPäische union und die ezb 
haben mit der Änderung der rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Bearbeitung von 
Bargeld außerhalb der Notenbanken einen 
verbindlichen und einheitlichen Rechtsrah-
men geschaffen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) verab-
schiedete im September 2010 den Beschluss 
über die Prüfung der Echtheit und Umlauf-
fähigkeit und über die Wiederausgabe von 
Euro-Banknoten EZB/2010/14 (nachfolgend 
EZB-Beschluss zum Banknoten-Recycling 
genannt). Damit bestehen seit dem 1. Januar 
2011 einheitliche Regelungen und Verfahren 
zur Prüfung und Wiederausgabe von Euro-
Banknoten. Aufgrund der geplanten Ausga-
be einer neuen Banknotenserie erfolgte zum  
7. September 2012 eine Anpassung des EZB-
Beschlusses (EZB/2012/19).

Der EZB-Beschluss zum Banknoten- 
Recycling basiert auf der Verordnung (EG)  
Nr. 1338/2001 (geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 44/2009) und ersetzt den im Jahr 
2005 von der EZB veröffentlichten „Hand-
lungsrahmen für die Falschgelderkennung 
und die Sortierung nach Umlauffähigkeit von 
Euro-Banknoten durch Kreditinstitute und 
andere professionelle Bargeldakteure“. Die in 
Artikel 6 Absatz 1 der geänderten Verordnung 
(EG) Nr. 1338/2001 aufgeführten Stellen sind 
verpflichtet, die Regelungen des EZB-Be-
schlusses zur Wiederausgabe von Banknoten 
einzuhalten.

Ergänzend zu den Vorgaben der EZB wur-
den die Mitgliedstaaten durch die EG-Verord-
nung verpflichtet, entsprechende Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften zur Durchführung 

von Sanktionen und Monitoringtätigkeiten 
auf nationaler Ebene zu erlassen. Auf die-
ser Grundlage wurde das Gesetz über die 
Deutsche Bundesbank (BBankG) angepasst, 
dessen Änderung am 29. Dezember 2011 in 
Kraft getreten ist. Die Deutsche Bundesbank 
ist damit berechtigt, Sanktionen für Verstöße 
gegen die Prüfpflichten zu verhängen, Vor-
Ort-Prüfungen (Monitoring) durchzuführen 
und statistische Daten zu erheben. Einzel-
heiten zur Stichprobenziehung und der Mel-
dung statistischer Daten regelt gemäß  § 36a 
BBankG die Verordnung über die Prüfung von 
Bargeld (Bargeldprüfungsverordnung – Bar-
geldPrüfV), die seit dem 1. Januar 2013 gilt. 
Die Prüfung kann sich auch auf WDL als sog. 
Auftragsunternehmen erstrecken.

Die Pflichten der Bargeldakteure zur Prü-
fung von Euro-Banknoten sind in den §§ 36, 
36a BBankG i. V. m. der BargeldPrüfV und  
§ 37a BBankG definiert.

Da sich die derzeitige BargeldPrüfV nur auf 
den Bereich Banknoten und Bank-
notenmonitoring bezieht, ist  
vorgesehen, auch die 
Münzen unter diese Bar-
geldPrüfV spätestens ab  
1. Januar 2015 zu stellen.

Nach den europä isch en  
Vorgaben müs sten die 
Münzen und ein Münz-
monitoring national be-
reits seit 1. Januar 2012 
einbezogen und umgesetzt 
sein. Die Bundesbank ar-
beitet allerdings mit Aus-
nahmegenehmi gun gen 

der EZB, die ihr eine Übergangsfrist für Münzen 
bis 2015 eingeräumt haben.
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Weitere Informationen erhalten 
Sie bei der Deutschen Bundesbank 
(www.bundesbank.de). 


